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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

Volksabstimmung vom 17. Februar 1924 iiber das Bundesgesetz vom 1. Juli 1922
betreffend Abidnderung von Art. 41 des Fabrikgesetzes.

I ; AusserstBietraché f|allende In Botiaoht
Stimm- | Eingelangt mmzete ;
Kantone berechtigte Stirgﬁmzet%eel > St:?r::l?;‘edt?el Mehrheit Ja Nein
Leer Ungiiltig
: |
Ziirich . 145,818 | 124,269 | 1,621 89 122,559 | 61,280 | 41,964 | 80,595
Bern 180,208 | 131,861 487 339 131,035 | 65,518 | 58,425 | 72,610
Luzern . 46,912 | 30,032 121 58 29,853 | 14,927 | 15,093 | 14,760
Uri . 5,740 4,461 16 1 4,444 2,223 1656 [ 2,788 |
Schwyz 16,684 | 10,499 82 12 10,405 5,203 4,194 6,211
Obwalden 4,672 2,857 9 2 2,846 1,424 1,917 929
Nidwald:-n 3,578 2,120 3 3 2,114 1,058 1,318 796 ||
Glarus . 9,082 7,253 48 16 7,189 3,695 1,947 5,242
Dno, .. 8,152 6,052 28 15 6,009 3,005 2,372 3,637
Freiburg . 35,547 | 25,732 133 25,599 | 12,800 | 17,058 8,541
Solothurn . 35,039 | 28,110 174 130 27,806 | 13,904 7,342 | 20,464
Baselstadt 34,381 | 28,950 154 23 28,773 | 14,387 6,667 | 22,116
Baselland . 21,496 | 17,009 119 13 16,877 8,439 4192 | 12685 |
Schaffhausen . . 12,331 | 11,335 301 18 11,016 5,509 4,311 6,705
Appenzell A-Rh. . 13,811 | 11,512 253 70 11,189 5,595 6,015 5,174
|l Appenzell 1.-Rh. 3,313 2,496 5 8 2,413 1,207 1,656 757
St. Gallen . 68,656 | 59,713 | 1,097 279 58,337 | 29,169 | 25,061 | 33,276 I
Graubiinden . 29,469 | 22,334 359 57 21,918 | 10,960 | 13,021 8,897
.Aargau 61,670 | 55,396 | 1,262 75 54,059 | 27,030 | 20,225 | 33,834
Thurgau . 33,918 | 29,776 601 33 29,142 | 14,572 | 15317 | 13,825
Tessin . 36,331 | 22,797 207 351 22239 | 11,120 7,736 | 14,503
Waadt . 83,620 | 59,965 219 102 59,644 | 29,823 | 6,920 | 22,724
Wallia 33,603 | 22,788 56 27 22,705 | 11,353 | 11413 | 11,292
| Neuenburg . 33,586 | 24,808 144 21 24,643 | 12,322 7,910 | 16,733
| Genf 38,246 | 24,380 240 106 24,034 | 12,018 6,948 | 17,086
Total | 995,663 | 766,505 9,657 756,848 | 378,425 | 320,668 | 436,180

hinausgehen soll. Diese Klarstellung ist wertvoll fiir
unsere kiinftige Politik und ein erfreuliches Resultat
des sonst unbefriedigenden Tages.»

Schweizerische Schreinerzeitung:

«Im iibrigen wird sich der Handwerksmeister nun
den Tatsachen so gut wie moglich anpassen miissen —
und namentlich weiter treue Diener bleiben der stolzen
historischen Parteien — des Freisinns und der Konser-
vativen, die beide in gleich rithmlicher Weise die Waf-
fen auf beiden Achseln getragen — und nach keiner
Seite hin Wunden schlagen wollen.»

sz

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund an
das Eidgendssische Arbeitsamt.

II.
C. Regelung.
(Art. 5.)

1. Falls ein Verbot im Sinne von Art. 1 aufgestellt
wiirde: welche Belriebe kommen fiir die weitere
Verwendung wvon Bleiweiss, Bleisulfat und allen
Erzeugnissen, welche diese Farbstoffe enthalten,
in Frage?

Antwort: Falls ein Verbot im Sinne des Art. 1 des
Uebereinkommens -aufgestellt wiirde, konnten unter
Vorbehalt der in den andern Artikeln festgelegten Vor-
schriften und der von uns vorgeschlagenen Ab#inderun-
gen alle Unternehmungen mit der Verwendung des
Bleiweiss fortfahren. :

2. Schutzmassnahmen. Art. 5, Ziff. I:

a) Ist es angezeigt, Vorschriften zu erlassen, wonach
Bleiweiss, Bleisulfat und alle Erzeugnisse, welche
diese Farbstoffe enthalten, nur in Pastenform oder
als gebrauchsfertige Farben verwendet werden
diirfen?

Antwort: Ja, es ist angezeigt, zu bestimmen, dass
Bleiweiss, Bleisulfat und alle diese Farbstoffe enthal-
tenden Erzeugnisse nur in Pastenform oder als ge-
brauchsfertige Farben verwendet werden diirfen, da
tatsichlich die Malerei im Baugewerbe diese Produkte
nié in Pulverform erhilt oder verwendet.

Alle diese Stoffe enthaltenden Erzeugnisse sind
durch eine deutliche Aufschrift kenntlich zu machen.

b) Welche Massnahmen sind zu ergreifen, um die
Gefahren beim Auftragen von Farbe in Pulver-
form zu verhiiten (2. B. Verwendung von Schutz-
masken)? Soll dieses Verfahren ginzlich verboten
werden?

Antwort: Das vollstindige Verbot ist méglich; falls
aber das Auftragen von Farbe in Pulverform nicht
génzlich verboten werden kann, ist eine Bestimmung
unerldsslich, die die Verwendung von  Bleiweiss und
andern schidlichen Erzeugnissen bei der Anwendung
dieses Verfahrens innerhalb und ausserhalb der Ge-
biude verbietet. Es ist zu befiirchten, dass vorgeschrie-
bene Vorsichtsmassregeln, wie Masken, Handschuhe
und Ueberkleider, nicht befolgt werden. Die Masken
sind bei der Atmung hinderlich 'und vermégen den Ar-
be}ilter vor der Gefahr des Saturnismus nicht restlos zu
schiitzen.

c) Welche Massnahmen sind zu ergreifen, um die
Gefahren zu wverhiiten, die aus der Staubentwick-
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lung beim Abschaben oder Abkratzen entstehen
(2. B. feuchtes Abschaben oder Abkratzen, Ver-
wendung von Schutzmasken)? Soll das eine oder
andere dieser Verfahren verboten werden?

Antwort: Die einzige wirksame Schutzmassnahme
zur Verhiitung der Gefahren, die aus der Staubentwick-
lung beim Abschaben oder Abkratzen entstehen, besteht
im Verbot der Verwendung von Bleiweiss und andern
schidlichen Erzeugnissen.

Es besteht keine Moglichkeit, das feuchte oder
trockene Abkratzen zu verbieten; dieses ist fiir die nor-
male Erledigung der Arbeiten unerlidsslich, wenn es
sich um Ausgleichs- oder Polierarbeiten bei zu weichem
Anstrich handelt; jenes ist notwendig, wenn es sich um
Ausgleichs- oder Polierarbeiten bei zu hartem Anstrich
handelt.

Man hat wihrend der Konferenz im.Jahre 1921 viel
davon gesprochen, das trockene Abkratzen durch ein
Verfahren mit sogenanntem feuchtem Glaspapier zu er-
setzen; in Wirklichkeit handelt es sich um in Oel ge-

_trinktes Glaspapier, das aber keine andere Bedeutung
hat, als den Bimsstein in seinen verschiedenen Verwen-
dungsarten zu ersetzen; es kann aber in keiner Weise
die Staubentwicklung hindern, wenn es sich um das
Abkratzen des Anstriches handelt.

Das trockene Abreiben, Abschaben und Abkratzen
alter Oelfarbenanstriche ist formell zu verbieten.

Art. 5, Ziff. 11:

a) Welche Vorkehren sind zu treffen, damit die An-
streicher sich wdihrend und nach Schluss der Ar-
beiten waschen konnen (z. B. Abgabe von Wasch-
becken, Seife, Handtiichern)?

Antwort: Jedem Arbeiter sind zwei Handtiicher ab-
zugeben. Zum Waschen der Hinde ist ausser der
Schmierseife sogenannte Akremninseife und eine Na-
gelbiirste zu verabreichen, ferner ein sauberer und nur
diesem Zweck dienlicher Wassereimer.

Die Reinigung der Handtiicher ist Sache des Un-
ternehmers oder des Arbeiters; im letztern Fall ist dem
Arbeiter eine angemessene Entschidigung auszurich-
ten. Wichtig ist, dass saubere und oft auszuwechselnde
(mindestens wochentlich) Handtiicher dem Arbeiter zur
Verfiigung stehen.

Leider sind diese im Artikel 5 des Uebereinkom-
mens in Aussicht genommenen Massnahmen in der
Mehrzahl der Fille undurchfiihrbar, da die grosse Zahl
und der stetige Wechsel der Arbeitsstdtten die Durch-
fithrung sehr erschwert.

Die einzigen wirksamen Massnahmen sind die vor-
gesehenen: 1. Durch den Uebereinkommensentwurf, der
die Verwendung von Bleiweiss, von Bleisulfat, von ge-
brauchsfertigen Farben, die diese Farbstoffe enthalten,
und von allen andern Erzeugnissen, die, in metalli-
schem Blei ausgedriickt, mehr als 2 % von der Fabri-
kation herriihrendes Blei enthalten. 2. Durch die Ar-
tikel 1 und 5 des belgischen Gesetzentwurfes, die den
Verkauf obiger Produkte an Private verbietet und die
Bedingungen und Einschridnkungen festlegen, unter
denen Verkauf, Ankauf, Transport und Verwendung
gestattet sind.

b) Wer soll die Arbeitskleider fir die Anstreicher lie-
fern, und wer hat fiir die Reinigung dieser Klei-
der zu sorgen?

Antwort: Die Arbeitskleider sind vom Arbeitgeber
zu liefern; falls sie vom Arbeiter besorgt werden miis-
sen, ist dieser dafiir angemessen zu entschidigen. Das-
selbe gilt fiir die Reinigung der Kleider, die mindestens
alle 14 Tage vorgenommen werden muss.

c¢) Welche Vorkehren sind zu treffen, damit die wih-
rend der Arbeit abgelegte Kleidung des Anstrei-

chers micht durch das bei der Malerei verwendete
Material verunreinigt wird (z. B. Garderoben)?

Antwort: Bei im Bau oder im Umbau befindlichen
Gebéulichkeiten, bei Reparatur- und Malerwerkstitten
ist getrennt vom Raum der Arbeit und der Farben ein
separater Raum oder eine Garderobe (beides ver-
schliessbar) fiir das Umkleiden und fiir die Aufbewah-
rung der Kleider wihrend der Arbeit zur Verfiigung zu
stellen.

Art. 5, Ziff. I11:

a) Nach welchem Verfahren hat in Malergeschdften,
welche mnicht der ubligatorischen Versicherungs-
pflicht unterliegen (eidg. Kranken- und Unfallver-
sicherungsgesetz vom 13. Juni 1911, Art. 60, Ziff. 3,
lit. a), die Anzeige der Fille von Bleivergiftungen
und mutmasslichen Bleivergiftungen sowie deren
drztliche Nachpriifung zu erfolgen?

Antwort: Durch den behandelnden Arzt und —
falls eine Gegenexpertise angeordnet wird —, durch
-ld&en zu diesem Zweck von der Anstalt bezeichneten

rzt.

Praktisch ist diese Frage so am einfachsten zu 16~
sen, dass die Unternehmungen des Malergewerbes, auf
die die Bestimmungen des Uebereinkommens Anwen-
dung finden, der obligatorischen Versicherung unter-
stellt werden. Dieselbe Antwort ist auf die folgende
Frage (Artikel 5, Ziffer III, a 2) zu erteilen:

Eventuell: Ist es angezeigt, diese Betriebe ge-
midss Art. 60 bis, lit. b) des eidg. Kranken- und Un-
fallversicherungsgesetzes in die obligatorische Ver-
sicherung einzubeziehen?

b) Ist es angezeigt, die zustindige Behirde zu er-
mdchtigen, eine drztliche Untersuchung der Arbei-
ter zu werlangen, falls sie dies fiir notwendig er-
achtet? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen
und in welcher Art und Weise soll sie diese Un-
tersuchung verlangen diirfen?

Antwort: Jeder die Farben verwendende Arbeiter
hat sein Blut durch einen zu diesem Zwecke von den
Behorden bezeichneten Arzt untersuchen zu lassen, und
zwar mindestens alle zwei Jahre. Die Kosten sind vom
Staat zu tragen.

Wir befiirchten indessen, dass diese Massnahme nur
schwierig wird durchgefuhrt werden konnen. Um die
Arbeiter wirksam vor Bleivergiftungen zu schiitzen,
gibt es keine andern Mittel als das Verbot der Verwen-
dung von Bleiweiss und dessen Verkauf an Private so-
wie die Bestimmung der Bedingungen und Einschrin-
kungen, unter denen sein Ankauf, Verkauf, Transport
und seine Verwendung gestattet ist, alles Massnahmen,

die auch auf dem Bleiweiss verwandte Stoffe und Far-

ben, die mehr als 2 % in metallischem Blei ausgedriick-
tes und von der Fabrikation herriihrendes B1e1 enthal-
ten, angewendet werden.

Art. 5, Ziff. IV: Auf welche hygienischen Vorsichts-
massregeln sind die Anstreicher besonders auf-
merksam zu machen? Wie sollen die Merkblitter
lauten, die zu dem Zweck auszuteilen sind? Wer
ist mit der Ausarbeitung und Verteilung dieser
Merkblitter zu beauftragen?

Antwort: Die einzige zu ergreifende Vorsichtsmass-
regel besteht im Verbot der Verwendung von Bleiweiss
und Bleiweisszusammensetzungen fiir den Innenanstrich
ung in der Anwendung der Bestimmungen der vorher-
gehenden Artikel.

Die Ausarbeitung von Instruktionen betreffend
die Verwendung von Bleiweiss und die zu ergreifenden

Schutzmassnahmen gegen Bleivergiftungen ist gege-

benenfalls dem Chefarzt der Kranken- und Unfallver-
sicherungsanstalt, unter Beizug der Unternehmer- und
Arbeiterorganisationen zu iibertragen.
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Wir sind bereit, Ihnen dariiber bestimmte Vor-
schlige zu machen, falls das vollstindige Bleiweissver-
bot gemiss unsern obigen Antrigen nicht durchgefiihrt
werden kann.

Bern, den 26. November 1923.

Fiir den Schweiz. Gewerkschaftsbund,
Der Prisident: Der Sekretér:
Oskar Schneeberger. Charles Schiirch.

sz

Aus schweizerischen Verbanden.

Bau- und Holzarbeiter. Einer Zusammenstellung
der « Bau- und Holzarbeiter-Zeitung » betreffend Lohn-
bewegungen, Streiks und Aussperrungen im Jahre 1923
entnehmen wir die folgenden Angaben: 2

Es fanden im Berichtsjahre insgesamt 99 Bewegun-
gen statt, die sich iiber 1250 Betriebe mit 10,896 Arbei-
tern erstreckten. Von den Beteiligten waren 6484 Or-
ganisierte. 23 Bewegungen endigten mit einem vollen
Erfolg, 40 mit einem Teilerfolg und 17 ohne Erfolg.
In 17 Fillen wurde ein Tarifvertrag, in 44 Féllen eine
Vereinbarung abgeschlossen. Die Ergebnisse sind aus
folgenden Zahlen ersichtlich: Fiir 26569 Arbeiter wurde
eine durchschnittliche Lohnerhéhung von Fr. 495 pro
Woche erreicht, fiir 413 Arbeiter eine Arbeitszeitver-
kiirzung von 4 Stunden pro Woche. Fiir 1033 Arbeiter
musste eine Lohnreduktion von durchschnittlich Fr.4.45
pro Woche in Kauf genommen werden, ebenso fiir 48
Arbeiter eine Arbeitszeitverlingerung von 3% Stunden
pro Woche. :

Von den 99 Bewegungen waren 19 Streiks, an de-
nen 1633 Arbeiter beteiligt waren. Von den Streiks
endete einer mit vollem Erfolg, 13 endeten mit einem
Teilerfolg, wihrend 5 erfolglos verliefen. Der Lohn-
ausfall betrug insgesamt Fr.1,172,360.—; an Unterstiit-
zungen wurden aushezahlt aus der Zentralkasse Fr.
399,423.—, aus den Lokalkassen Fr.145,585.—.

Maler. In Ziirich befinden sich die Maler im Streik
um Anerkennung eines Tarifvertrages.

Metall- und Uhrenarbeiter. Im Kollektivkonflikt
bei den Eisen- und Stahlwerken Oehler & Cie. in Aarau
ist es zu einer Einigung gekommen. Die Direktion die-
ser Firma hat am Tage des Ablaufes der Kollektiv-
kiindigung sich bereit erklirt, auf die Einfithrung der
52stundenwoche zu verzichten. Die straffe Solidaritit
der organisierten Arbeiterschaft hat auch hier gegen-
iiber der leichtfertigen Bewilligungspraxis des Volks-
wirtschaftdepartements den Sieg davon getragen. Die
Sperre iiber die Eisen- und Stahlwerke Oehler & Cie.
in ‘Aarau ist aufgehoben.

In Miinchenstein bei Basel stehen die Arbeiter der
Firma Brown, Boveri wegen der Einfithrung der 52-
stundenwoche seit 20. Mirz im Streik.

Der Konflikt in der Emailzifferblatt-Industrie in
Biel ist zu einem Abschluss gekommen. Nach langwie-
rigen Unterhandlungen haben die Unternehmer den
Forderungen der Arbeiter entsprochen, so dass der dro-
hende Streik vermieden werden konnte. Es werden so-
mi‘;l vom 9. Mérz an die folgenden Lohnerhhungen ge-
wéhrt:

Auf Stundenlohne bis Fr.1.40 15 % Erhohung; auf
Stundenléhue von Fr. 1.41 bis 1.756 10 % Erhohung; auf
Lohne von {iiber Fr.1.756 pro Stunde 5 % Erhohung.

Textil-Fabrikarbeiter. Die Aussperrung bei der
Firma Triimpler & Cie. in Uster ist beendigt. Die Ar-
beit wurde nach zweimonatigem Unterbruch am 17.
Miérz wieder aufgenommen.

Die Verstindigung erfolgte auf Grund eines amt-
lichen Einigungsvorschlages, dem beide Parteien zu-

stimmten. Die Arbeiter erhalten danach eine Lohner-
hohung von 5 %, Erhchung der Extraentschiédigung fiir
Schichtarbeiter und 4—12 Tage Ferien je nach Anstel-
lungsdauer.

Massregelungen diirfen nicht erfolgen.

Arbeiterunion Chur. In ausfiihrlicher Weise er-
stattet die Arbeiterunion Chur Bericht iiber ihre Tatig-
keit im Jahre 1923. Die Mitgliederzahl weist einen
geringen Riickgang auf; sie betrug Ende 1923 total 827
gegeniiber einer Mitgliederzahl von 844 im gleichen
Zeitpunkt des Vorjahres.

Der Bericht orientiert in eingehender Weise iiber
die Arbeiten der Organe der Arbeiterunion auf politi-
schem, gewerkschaftlichem und genossenschaftlichem
Gebiet, sowie iiber die verschiedenen von der Union
durchgefiihrten Aktionen, wie Maifeier, Deutschland-
hilfe, Bildungsarbeit usw. Ein besonderer Abschnitt ist
der Titigkeit des Gewerkschaftsbundes gewidmet. Die -
Kasse schliesst bei einer Gesamteinnahme von Fr. 612.—
mit einem Aktivsaldo von Fr. 127.45 ab (Halbjahres-
rechnung); das Vermogen betrug bei Jahresschluss Fr.
1535.—.

Arbeitersekretariat Luzern. Dem soeben erschie-
nenen Jahresbericht des Arbeitersekretariats entneh-
men wir die folgenden Angaben:

Auch hier ist der Mitgliederriickgang zum Still-
stand gekommen; einzelne Gewerkschaften (Metallar-
beiter, Bauarbeiter, Verband des Personals der 6ffent-
lichen Dienste) weisen eine Zunahme auf. Grosse ge-
werkschaftliche Kdmpfe gelangten im Berichtsjahr auf
dem Platze Luzern nicht zum Austrag; das wichtigste
Ereignis war die Ablehnung der Lohnabbauvorlage des
Stadtrates gegeniiber dem Gemeindepersonal; es war
darin ein Abbau von Fr. 540.— bei den untersten und
von Fr. 800.— bei den obersten Klassen des Personals
vorgesehen. Die Arbeiterschaft ergriff gegen den Be-
schluss das Referendum, und die Biirgerschaft verwarf
in der Volksabstimmung die Vorlage mit 4424 gegen
2853 Stimmen. Man einigte sich schliesslich auf einen
Abbau von Fr. 330.—; das Personal hatte bei der Be-
ratung der ersten Vorlage einen Abbau von Fr.300.—
vorgeschlagen.

Die Arbeitslosigkeit ist im Berichtsjahre stark zu-
riickgegangen; im Herbst zdhlte man unter dem Ein-
fluss der lebhaften Bautitigkeit nur mehr einige Dut-
zend Arbeitslose. Grosse Arbeit erwuchs dem Sekreta-
riat durch die vielen politischen Aktionen; die Gross-
ratswahlen verliefen fiir die Sozialdemokratische Partei
erfolgreich, indem sie zwei neue Mandate eroberte und
ihre Stimmenzahl gegeniiber dem Hoéchstkonjunkturjahr
1919 von 1788 auf 1889 steigerte. Dagegen verlor die
Partei bei den Stadtratswahlen zwei Mandate; sie er-
reichte 1968 Stimmen, die selbstindig vorgehende Kom-
munistische Partei erreichte 86 Stimmen. Im Jahre
1919 hatte die noch geschlossene Partei 2029 Stimmen
erreicht; es ist somit auch hier eine Steigerung der
Stimmenzahl festzustellen.

Die Zahl der auf dem Sekretariat Auskunft suchen-
den Personen ist von 1476 im Vorjahr auf 1455 im Be-
richtsjahr zuriickgegangen. Auskiinfte wurden insge-
samt 2200 erteilt. Von den Auskunftsuchenden waren
614 organisiert, 814 nichtorganisiert. Die Jahresrech-
nung der Arbeiterunion des Kantons Luzern schliesst
bei einer Gesamteinnahme von Fr. 17,925.— mit einem
Aktivsaldo von Fr.1911.— ab.

Gewerkschaftskartell Baselland. Dem Tiatigkeits-
bericht des Gewerkschaftskartells des Kantons Basel-
land entnehmen wir die folgenden Angaben:

Die Zahl der angeschlossenen Sektionen hat im Be-
richtsjahr 1923 wesentliche Aenderungen nicht erfah-
ren; aufgelost hat sich die Sektion Liestal des Verban-
des der Telephon- und Telegraphenarbeiter infolge Auf-



	Der Schweizerische Gewerkschaftsbund an das Eidgenössische Arbeitsamt. Teil II

